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 MEHR _WISSEN 

 
 

 BGH schränkt Koppelungsverbot ein: Das Koppelungsverbot gilt nicht, wenn 
der Grundstückserwerber selbst an den Architekten mit der Bitte um Vermitt-
lung eines Grundstücks herangetreten ist und dem Architekten die Beauftra-
gung von Architektenleistungen bereits vor dessen Erwerb in Aussicht gestellt 
hat, Urteil vom 25. Oktober 2008 - VII ZR 174/07 
 

1. Der Ausgangspunkt 

Hintergrund der kürzlich ergangenen Entscheidung des BGH ist dessen ständige 
Rechtsprechung, wonach eine Vereinbarung unwirksam ist, durch die der Er-
werber eines Grundstücks sich im Zusammenhang mit dem Erwerb verpflichtet, 
bei der Planung oder Ausführung eines Bauwerks auf dem Grundstück die Leis-
tungen eines bestimmten Ingenieurs oder Architekten in Anspruch zu nehmen, 
sog. „Koppelungsverbot“ (st. Rspr. seit BGH, Urteil vom 10. April 1975 - VII ZR 
254/73). Regelmäßig waren daher Architektenverträge, die im engen Zusam-
menhang mit einer vorherigen Grundstücksvermittlung durch den Architekten 
zustandegekommen waren, wegen Verstoßes gegen Art. 10 § 3 MRVG unwirk-
sam. Von dieser strikten Rechtsprechung ist der BGH mit seinem jetzigen Urteil 
merklich abgerückt. 

In dem entschiedenen Fall war der beklagte Grundstückserwerber auf der Suche 
nach einem geeigneten gewerblichen Baugrundstück und kam so in Kontakt zu 
dem klagenden Architekten. Der Architekt schlug daraufhin ein Grundstück vor 
und koordinierte die weiteren Kaufverhandlungen mit den Eigentümern. In der 
Folge erbrachte der Architekt einzelne Planungsleistungen aus den Leistungs-
phasen 1 bis 4 der HOAI (erste Entwurfsplanung, Bauvoranfrage) und verlangte 
vom Erwerber für die weitere Zusammenarbeit eine Beauftragung sämtlicher 
Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 9 der HOAI. In kurzer Folge wurden so-
dann der vom Architekten gewünschte Architektenvertrag sowie anschließend 
der Grundstückskaufvertrag abgeschlossen. Der Architekt machte mit seiner Kla-
ge schließlich einen Honoraranspruch aus dem später nicht durchgeführten Ar-
chitektenvertrag geltend. 

 

2. Die Entscheidung 

Der BGH hat jetzt auf Revision des klagenden Architekten entschieden, dass der 
abgeschlossene Architektenvertrag dann nicht nach Art. 10 § 3 MRVG unwirk-
sam ist, wenn ein Bauwilliger an einen Architekten mit der Bitte herantritt, ein 
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passendes Grundstück für ein bestimmtes Projekt zu vermitteln und ihm gleich-
zeitig in Aussicht stellt, ihn im Erfolgsfall mit Architektenleistungen in Bezug auf 
die Bebauung des Grundstücks zu beauftragen. 

Zwar bekräftigt der BGH im Grundsatz seine bisherige Rechtsprechung, dass je-
de Verpflichtung des Erwerbers zur Inanspruchnahme von Ingenieur- oder Ar-
chitektenleistungen, ohne die er rechtlich oder tatsächlich das Grundstück nicht 
hätte erwerben können, im Sinne des Koppelungsverbots im Zusammenhang mit 
dem Erwerb des Baugrundstücks steht. Ebenso greife das Koppelungsverbot 
grundsätzlich auch dann ein, wenn ein Architekt den Nachweis eines zum Ver-
kauf stehenden Baugrundstücks von der Verpflichtung des Interessenten zur Er-
teilung eines entsprechenden Auftrags abhängig mache.  

Jedoch hält der BGH nicht uneingeschränkt an dem der bisherigen Rechtspre-
chung zugrunde liegenden weiten Verständnis des Koppelungsverbots fest und 
tritt jetzt seiner in der Entscheidung vom 10. April 1975 vertretenen Auffassung 
entgegen, in der er es noch als unerheblich angesehen hatte, dass die Initiative 
zu den Bemühungen des Architekten um ein geeignetes Grundstück von dem 
Erwerber ausgegangen war und dass der Architekt das Grundstück nicht selbst 
an der Hand hatte, sondern erst nach Erkundigungen dem Erwerber einen Mak-
ler benennen konnte, über den dieser dann das Grundstück erwarb.  

Gesetzgeberisches Motiv des 1971 erlassenen Koppelungsverbotes sei es gewe-
sen, der Gefahr entgegenzuwirken, dass bei knappem Angebot an Baugrundstü-
cken der Ingenieur oder Architekt, der Grundstücke an der Hand hat, eine mo-
nopolartige Stellung erwirbt, die nicht auf eigener beruflicher Leistung beruht, 
und dass eine berufsfremde Tätigkeit des Ingenieurs oder Architekten, die der 
des Maklers ähnlich ist, den Wettbewerb manipuliert. An diesem Gesetzes-
zweck müsse sich die Auslegung von Art. 10 § 3 MRVG orientieren, wobei zu 
berücksichtigen sei, dass eine zu weite Auslegung des Koppelungsverbots Ge-
fahr laufe, in Konflikt mit der grundrechtlich verankerten Berufsfreiheit des Ar-
chitekten gemäß Art. 12 Abs. 1 GG zu geraten. Vor diesem Hintergrund sei es 
geboten, Art. 10 § 3 MRVG nicht anzuwenden, wenn der Erwerber des Grund-
stücks den Architekten selbst veranlasst habe, ihm dieses zu vermitteln, und 
gleichzeitig die Beauftragung mit der Architektenleistung in Aussicht gestellt ha-
be. Diese Konstellation sei auch nicht vergleichbar mit den Fällen, die den Erlass 
des Koppelungsverbots durch den Gesetzgeber veranlasst hätten. In erster Linie 
sollten Grundstückserwerber davor bewahrt werden, ihren Vorstellungen nicht 
entsprechende Architekten nur deshalb beauftragen zu müssen, weil diese zuvor 
- insbesondere im Zusammenhang mit der Erschließung von Bauland - 
Grundstücke an die Hand bekommen hatten. 

Da das Berufungsgericht nicht die entscheidungserheblichen Sachverhaltsfest-
stellungen bezüglich der Vorstellungen der Parteien über den Umfang ihrer Zu-
sammenarbeit getroffen habe, sei im konkreten Fall eine Sachverhaltsgestaltung 
denkbar, die von dem enger zu verstehenden Koppelungsverbot nicht erfasst 
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werde. Die Sache wurde daher an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Zur 
Frage einer eventuellen – in der Literatur zum Teil vertretenen – Verfassungswid-
rigkeit des Koppelungsverbots hat der BGH sich nicht weiter geäußert. 

 

3. Fazit 

Im Ergebnis bedeutet die Entscheidung des BGH eine sinnvolle Einschränkung 
des Koppelungsverbots, mit der eine wichtige Stärkung der Tätigkeit der Archi-
tekten verbunden ist. Im Gegensatz zur früheren Rechtsprechung des BGH rich-
tet sich das Koppelungsverbot künftig nicht mehr gegen jede den Wettbewerb 
unter Architekten und Ingenieuren beeinträchtigende Bindung des Bauherrn, so-
fern diese mit dem Erwerb eines Grundstücks in Zusammenhang steht. Architek-
ten und Ingenieure haben jetzt die Möglichkeit, nicht nur den Erwerb von 
Grundstücken zu vermitteln, sondern dürfen sich für den Fall des Erwerbs auch 
mit Planungsleistungen beauftragen lassen, wenn und soweit der Erwerber mit 
diesem Wunsch an den Architekten herangetreten ist.  

 

Albert Hess / Karl-Hubert Menne 
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Weitere Informationen 

 

Besuchen Sie auch unsere Homepage unter der URL http://www.heussen-law.de
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